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Große Kreisstadt Eppingen 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  
„Westlicher Pfaffenberg II“ Plan Nr. 1.058 

Synopse zur Abwägung der Stellungnahmen aus der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB  

in der Zeit vom 20.05. bis 28.06.2019 (B-Plan Entwurf: Stand 09.04.2019) 

Stand der Synopse zur Abwägung: 23.07.2019 
 

 

Von Seiten der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
 

Eppingen 23.07.2019       
Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung        
gez. Dipl. Ing. Simon Frenger      

Behörden, sonstige TÖB und Nachbarkommunen - Übersicht Schreiben vom Anregungen 

1. Regierungspräsidium Stuttgart 27.05.2019 i.V.m. Schreiben vom 24.06.2019 Nein  

2. Landratsamt Heilbronn 28.05.2019 Nein 

3. Regionalverband Heilbronn-Franken 21.05.2019 Nein 

4. Netze BW 18.06.2019 Nein 

5. Netze Südwest  23.05.2019 i.V.m. Schreiben vom 19.06.2019 Nein 

6. Deutsche Telekom Technik GmbH 08.05.2019 Nein 

7. Stadtentwässerung Eppingen 13.05.2019 Nein 

8. Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung der Stadt Eppingen/ Untere Verkehrsbe-
hörde 

24.06.2019 Ja 

9. Bauordnungsamt der Stadt Eppingen/ Untere Denkmalschutzbehörde 03.07.2019 Nein 

10. Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken 16.05.2019 Nein 

11. Handwerkskammer Heilbronn-Franken 29.04.2019 i.V.m. Schreiben vom 16.05.2019 Nein 

12. Amprion GmbH 06.05.2019 i.V.m. Schreiben vom 24.05.2019 Nein 

13. Gemeinde Ittlingen 10.05.2019 i.V.m Schreiben vom 24.06.2019 Nein 

14. Stadt Brackenheim 20.05.2019 i.V.m. Schreiben vom 07.06.2019 Nein 

15. Stadt Schwaigern 13.05.2019 Nein 

16. Gemeinde Gemmingen - - 

17. Stabstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing & Tourismus der Stadt Eppingen - - 

18. Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur der Stadt Eppingen - - 

19. Abteilung Tiefbau & Grünplanung der Stadt Eppingen - - 

20. Zweckverband Wasserversorgungsgruppe „Oberes Elsenztal“ - - 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

1. Regierungspräsidium Stuttgart / 27.05.2019, Seite 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raumordnung: Keine Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

 

Denkmalpflege: Keine Anregungen oder Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Regierungspräsidium Stuttgart / 27.05.2019, Seite 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufnahme in das Raumordnungskataster 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

Dem Regierungspräsidium wird nach Inkrafttreten des 
Bebauungsplans eine Mehrfertigung des Bebauungsplans 
überlassen. 
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Regierungspräsidium Stuttgart / 24.06.2019, Seite 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raumordnung: Keine Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

 

Denkmalpflege: Keine Anregungen oder Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Regierungspräsidium Stuttgart / 24.06.2019, Seite 2/2 

 

 

 

 

Aufnahme in das Raumordnungskataster 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

Dem Regierungspräsidium wird nach Inkrafttreten des 
Bebauungsplans eine Mehrfertigung des Bebauungsplans 
überlassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seite 6 von 26 

Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

2. Landratsamt Heilbronn / 28.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen oder Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

3. Regionalverband Heilbronn-Franken / 21.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

 

 

 

 



Seite 8 von 26 

Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

4. Netze BW / 18.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verweis auf Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 
BauGB wurde die Stellungnahme der Netze BW vom 
10.04.2018 bereits berücksichtigt. 
Auf die Synopse zur Behandlung der Stellungnahmen aus 
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB, Stand 
15.01.2019 wird verwiesen; diese behält ihre Gültigkeit, 
sofern sich durch die nachfolgenden Abwägungsvorschlä-
ge kein neuer Sachverhalt ergibt. 
 
 

Keine Einwendungen. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

5. Netze-Gesellschaft Südwest / 23.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verweis auf Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 
BauGB wurde die Stellungnahme der Netze Südwest vom 
06.04.2018 bereits berücksichtigt. 
Auf die Synopse zur Behandlung der Stellungnahmen aus 
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB, Stand 
15.01.2019 wird verwiesen; diese behält ihre Gültigkeit, 
sofern sich durch die nachfolgenden Abwägungsvorschlä-
ge kein neuer Sachverhalt ergibt. 
 
 

Keine weitergehenden Sachverhalte. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Netze-Gesellschaft Südwest / 19.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verweis auf Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 
BauGB wurde die Stellungnahme der Netze Südwest vom 
06.04.2018 bereits berücksichtigt. 
Auf die Synopse zur Behandlung der Stellungnahmen aus 
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB, Stand 
15.01.2019 wird verwiesen; diese behält ihre Gültigkeit, 
sofern sich durch die nachfolgenden Abwägungsvorschlä-
ge kein neuer Sachverhalt ergibt. 
 
 

Keine weitergehenden Sachverhalte. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

6. Deutsche Telekom Technik GmbH / 08.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Verweis auf Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB: 

Im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 
BauGB wurde die Stellungnahme der Telekom vom 
22.02.2019 bereits berücksichtigt. 
Auf die Synopse zur Behandlung der Stellungnahmen aus 
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB, Stand 
09.04.2019 wird verwiesen; diese behält ihre Gültigkeit, 
sofern sich durch die nachfolgenden Abwägungsvorschläge 
kein neuer Sachverhalt ergibt. 
 

Keine weitergehenden Sachverhalte. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

7. Stadtentwässerung Eppingen / 13.05.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

8. Straßenverkehrsbehörde/ Geschäftsbereich Bürgerservice und Ordnung/ 24.06.2019, 
Seite 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erschließungssituation und straßenrechtliche 
Widmungslage 

Kenntnisnahme. 
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Straßenverkehrsbehörde/ Geschäftsbereich Bürgerservice und Ordnung/ 24.06.2019, 
Seite 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zugang zu der bestandsgeschützten Doppelgarage auf Flst. 
26569/1 (Speyerer Weg 36) 

Zur Sicherung des Zugangs zu der 
bestandsgeschützten Doppelgarage auf Flst. 26569/1 
(Speyerer Weg 36) erteilt die untere Verkehrsbehörde 
den Eigentümern der Garage eine 
Ausnahmegenehmigung nach § 46 Abs. 1 Nr. 11 StVO. 
Die Begründung wird ergänzt. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

9. Bauordnungsamt der Stadt Eppingen, untere Denkmalschutzbehörde / 03.07.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen oder Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

10. IHK Heilbronn - Franken / 16.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen oder Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

11. HWK Heilbronn - Franken / 29.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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HWK Heilbronn - Franken / 16.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

12. Amprion GmbH / 06.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verweis auf Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 
BauGB wurde die Stellungnahme der Amprion vom 
14.03.2018 bereits berücksichtigt. 
Auf die Synopse zur Behandlung der Stellungnahmen aus 
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB, Stand 
15.01.2019 wird verwiesen; diese behält ihre Gültigkeit, 
sofern sich durch die nachfolgenden Abwägungsvorschläge 
kein neuer Sachverhalt ergibt. 
 
 

Keine Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Amprion GmbH / 24.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

13. Gemeinde Ittlingen / 10.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen oder Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Gemeinde Ittlingen / 24.06.2019 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

14. Stadt Brackenheim / 07.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Stadt Brackenheim / 20.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

15. Stadt Schwaigern / 13.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

16. Gemeinde Gemmingen 

Keine Rückmeldung 

 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

17. Stabstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing & Tourismus 

Keine Rückmeldung 

 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

18. Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur der Stadt Eppingen 

Keine Rückmeldung  

 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

19. Abteilung Tiefbau & Grünplanung der Stadt Eppingen 

Keine Rückmeldung 

 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

20. Zweckverband Wasserversorgungsgruppe „Oberes Elsenztal“ 

Keine Rückmeldung 

 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

 


